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1. Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung 
 Handelsname siamat T7026.0003.1 

 Verwendungszweck Mattpaste 

 Lieferant Schweiz sia Abrasives Industries AG, CH-8501 Frauenfeld/Schweiz 

  Telefon +41  (0)52  724 41 11 Fax +41  (0)52  724 45 45 

  e-mail roman.benz@sia-abrasives.com 

 Lieferant EU sia Abrasives Belgium NV SA, Z.5 Mollem 580, BE-1730 Mollem (Belgium) 

  Telefon +32  (2)  454 00 20 Fax +32  (2)  454 00 21 

 Notrufnummer Schweiz 

 

Ausland 

Toxzentrum Zürich 

 

GIZ Nord 

Telefon 

Kurzwahl 

Telefon 

+41  (0)44  251 51 51 

145 

+49  (0)551  19240 
 

2. Mögliche Gefahren 
 Einstufung Entfällt 

 Gefahrenhinweise für 
Mensch und Umwelt 

Das Produkt ist  gemäss Gefahrstoffverordnung nicht als gefährlich 
eingestuft. 

Das Produkt nicht in die Umwelt gelangen lassen. 
 

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen 
 Gefährliche Inhaltsstoffe gemäss Gefahrstoffverordnung: 8%-10% Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff 

behandelte, leichte. 67/548/EWG Nummer 649-422-00-2. CAS 64742-47-8. EINECS 265-149-8. Xn R65 
R66. 

 Weitere Inhaltsstoffe: 5%-7% Weisses Mineralöl (Erdöl). CAS 8042-47-5. EINECS 232-455-8. 
 

4. Erste-Hilfe-Massnahmen 
 Allgemeine Hinweise Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.  

Bei Bewusstlosigkeit Seitenlagerung - Arzt beiziehen. 

 Nach Einatmen Bei unregelmässiger Atmung oder Atemstillstand künstliche Beatmung 
einleiten.  

 Nach Hautkontakt Beschmutzte und getränkte Kleidung sofort wechseln. 
Benetzte Haut gründlich mit Wasser und Seife reinigen. 

 Nach Augenkontakt Kontaktlinsen entfernen. Augenlider geöffnet halten und mindestens 10 
Minuten lang mit sauberem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden 
ärztlichen Rat einholen. 

 Nach Verschlucken Sofort Arzt konsultieren! Kein Erbrechen einleiten! 
 

5. Massnahmen zur Brandbekämpfung 
 Geeignete Löschmittel Kohlendioxid, Pulver 

 Ungeeignete Löschmittel Wasserstrahl 

 Besondere Gefahren Rauch nicht einatmen. 

 Besondere 
Schutzausrüstung 

Atemschutzgerät benutzen. 
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6. Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 Personenbezogene 

Vorsichtsmassnahmen 
Geeignete Handschuhe tragen. 

 Umweltschutz-
massnahmen 

Vorsicht, der Boden kann schlüpfrig werden. 

 Verfahren zur 
Reinigung/Aufnahme 

Ausgetretenes Material mit inertem Aufsaugmittel aufnehmen.  Danach 
Boden mit Wasser und Seife waschen. 

 

7. Handhabung und Lagerung 
 Handhabung Sorgfalt bei der Handhabung 

 Lagerung Kälte- und Hitzequellen vermeiden 
 

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausr üstung 
 Persönliche Schutzausrüstung 

 Atemschutz Staubmaske tragen 

 Handschutz Schutzhandschuhe tragen 

 Augenschutz Zum Schutz gegen Spritzer Schutzbrille tragen. 

 Körperschutz und 
Hygienemassnahmen 

Schutzhandschuhe und Schürze tragen.  

 

9. Physikalische und chemische Eigenschaften 
 Form dickflüssig    

 Farbe blau     

 Geruch artspezifisch     

 Dichte 1.25 +/- 0.1 g/cm³ 

 Flammpunkt > 65°C 

 VOC (flüchtige organi-
sche Substanzen) 

12 g/liter (0.96 Gewichts-%) 

 

10. Stabilität und Reaktivität 
 Stabilität Mindestens 12 Monate 

 Zu vermeidende Stoffe keine 

 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

keine 

 

11. Angaben zur Toxikologie 
 Der toxikologische Effekt ist aus den Komponenten abzuleiten. Siehe Kapitel 3. 
 

12. Angaben zur Ökologie 
 Nicht in die Umwelt gelangen lassen.  
 

13. Hinweise zur Entsorgung 
 Gemäss nationalen und lokalen Vorschriften entsorgen. 
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14. Angaben zum Transport 
 Das Produkt ist kein Gefahrengut im Sinne der Transportgesetze 
 

15. Vorschriften 
 Das Produkt ist nach EG-Richtlinien nicht kennzeichnungspflichtig. 
 

16. Sonstige Angaben 
 Text der R-Sätze im Kapitel 3: 

 R65  Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen 

 R66  Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen 

  

 Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand und genügen der 
nationalen sowie der EU-Gesetzgebung. Die gegebenen Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich jedoch 
unserer Kenntnis und Kontrolle. Das Produkt darf ohne schriftliche Genehmigung keinem anderen, als dem in Kapitel 1 
genannten Verwendungszweck zugeführt werden. Der Benutzer ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen 
Bestimmungen verantwortlich. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen 
unseres Produktes und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. 

 


